
Weitere Informationen erhalten Sie:

Stadt Schweinfurt 
Bauverwaltungs- und Umweltamt
Markt 1 (Rathaus) 
97421 Schweinfurt

Tel.:  09721 51-3453 und  
09721 51-3454

umweltschutz@schweinfurt.de

Weitere Förderprogramme zum Naturschutz, 
die Sie auch interessieren könnten

  Förderprogramm Fassadenbegrünung,

  Förderprogramm Entsiegelungs-  
und Begrünungsmaßnahmen,

  Förderprogramm Dachbegrünung.

Die dazugehörige Förderrichtlinie vom  
28.05.2019 können Sie jederzeit abrufen unter:
www.schweinfurt.de/Leben und Freizeit/ 
Umweltschutz/Förderprogramme zum Naturschutz
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Zuschüsse zu 
Erhaltungsmaßnahmen 
an privaten Bäumen

Förderprogramm
Baumerhaltungs-
maßnahmen

gedruckt auf 100 % Recyclingpapier
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Förderprogramm  
Baumerhaltungsmaßnahmen

Bäume verbessern das Kleinklima und bieten Lebensraum. 
Durch den Klimawandel mit zunehmendem Temperaturanstieg 
und Trockenphasen gewinnen alte Bäume vermehrt an  
Bedeutung, da sie durch ihre Größe und Blattmasse aus- 
gleichend wirken. Gleichzeitig leiden die Bäume immer  
mehr unter dem Klimawandel.

Neu gepflanzte Bäume benötigen dagegen viele Jahrzehnte 
bis sie eine vergleichbare Wirkung erzielen können.  
Zudem erhöht der Klimawandel den Aufwand Jungbäume  
am neuen Standort zu etablieren.

Um die Eigentümer dabei zu unterstützen einen gesunden  
stabilen Baumbestand zu erhalten, fördert die Stadt Schwein-
furt fachgerecht durchgeführte Erhaltungsmaßnahmen.

Was wird gefördert?

  eingehende Untersuchungen entsprechend  
der FLL-Baumuntersuchungsrichtlinie,

  Kronensicherungen aller Art,

  Kronenpflege-, Kronenreduzierungs- und  
Kronensicherungsschnitte, soweit erforderlich.

Wer erhält einen Zuschuss?

Antragsberechtigt sind Eigentümer, Miteigentümer sowie 
Eigentümergemeinschaften eines Grundstücks im bebauten 
Innenbereich.

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?

  Stammumfang des betroffenen Baumes  
von ≥ 70 cm, gemessen in 1 m Höhe,

  Begutachtung mit Pflegeempfehlung durch  
einen anerkannten qualifizierten Baumpfleger,

  Ausführung der Pflegemaßnahmen durch 
einen anerkannten qualifizierten Baumpfleger.

Wie hoch ist der Zuschuss?

Der Fördersatz beträgt 60 % der förderfähigen baum- 
pflegerischen und baumerhaltenden Maßnahmen,  
maximal jedoch 1.000 € pro Baum und 4.000 € pro  
Grundstück.


